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§ 32 TKJHG Aufsicht
 TKJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz – TKJHG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat in angemessenen Zeitabständen, mindestens jedoch einmal jährlich zu prüfen,

ob P7egekindern im Alter bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres im Rahmen eines P7egeverhältnisses nach § 23

Abs. 1 erster Satz eine förderliche Pflege und Erziehung zukommt.

(2) Die P7egepersonen haben die P7egeaufsicht durch Organe oder sonstige Beauftragte der

Bezirksverwaltungsbehörde zu dulden und zu ermöglichen. Sie haben insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu

erteilen, die Kontaktaufnahme mit dem betreuten P7egekind zuzulassen und Zutritt zu dessen Aufenthaltsräumen zu

gewähren. Sie haben weiters wichtige, das P7egekind betre>ende Ereignisse unverzüglich der

Bezirksverwaltungsbehörde mitzuteilen.

(3) Die Aufsichtsorgane haben bei der Ausübung ihrer Rechte unter möglichster Schonung der Interessen der

Betroffenen vorzugehen.
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